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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1994

Norm

MRG §27 Abs4

Rechtssatz

Zur Vermeidung eines Schadenersatzanspruches genügt es nicht, wenn der Mietbewerber vom Vermittler darauf

aufmerksam gemacht wurde, daß die verlangte Ablöse vom Gesetz verboten ist.
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